
§ 19 Abs. 2 u. 3 EnWG - Technische Mindestanforderungen

Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der

nach § 17 EnWG festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von LNG-

Anlagen, dezentralen Erzeugungsanlagen und Speicheranlagen, von anderen Fern-

leitungs- oder Gasverteilernetzen und von Direktleitungen technische Mindestanfor-

derungen an die Auslegung und den Betrieb festzulegen und zu veröffentlichen.


